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RS OGH 2004/11/24 3Ob127/04d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.2004

Norm

ABGB §922

ABGB §871 H

ABGB §1295 IIf7f

Rechtssatz

Stützt sich der klagende Käufer ausschließlich auf Gewährleistung, kann es auf eine angebliche Verletzung von

Aufklärungsp8ichten der beklagten Verkäuferin nicht ankommen. Das wäre nur für Irrtum (§ 871 Abs 2 ABGB) oder

Schadenersatz von Bedeutung.
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